
•  Der Kollektiv-Hof Waldheim liefert den Gemüse- und/oder Obst-Chorb gemäss Lieferplan, in der gewählten 

Grösse, in das gewählte Depot.

•  Die Unterzeichnung diese Betriebs-Reglements verpflichtet zur Abnahme von Gemüse und/oder Obst für 

die Dauer eines Betriebsjahres, zu den geltenden Preisen.

•  Das Betriebsjahr dauert jeweils von 1. Januar bis 31. Dezember.

•  Der Betriebsbeitrag wird im Voraus bezahlt (falls nicht möglich, bitte melden).

•  Ein Einstieg ist bei freien Plätzen jederzeit möglich. Der Betriebsbeitrag wird ausgehend vom Eintrittszeit-

punkt berechnet.

•  Der Depotstandort kann jederzeit geändert werden. Eine allfällige Änderung muss mindestens zwei  

Wochen im Voraus schriftlich (Mail/Brief ) mitgeteilt werden.

•  Die Abogrösse kann nur in Absprache mit dem Kollektiv-Hof Waldheim geändert werden.

•  Da weder Gemüse noch Obst Ferien macht, ist ein ferienbedingtes Pausieren nicht vorgesehen. Idealer-

weise kann der Chorb von Freund*innen, Nachbar*innen, … übernommen werden. Ist dies nicht möglich, 

kann der Chorb eine Woche vor Abwesenheit schriftlich abbestellt werden. Was jedoch kein Einfluss auf 

den geleisteten Betriebsbeitrag hat.

•  Eine Kündigung muss zwei Monate vor Beginn des neuen Betriebsjahres, also bis spätestens am  

31. Oktober, schriftlich (Mail/Brief ) erfolgen.

•  Ohne Kündigung verlängert sich das Abonnement um ein Jahr. 

•  Es wird jedes Jahr eine Kündigungserinnerung verschickt.

•  Eine frühzeitige Kündigung ist in ausserordentlichen Fällen möglich.
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